
Ortssatzung über die Hausnummerierung 
in der Gemeinde Trappenkamp

Auf Grund des § 47 Abs. 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
vom 22.06.1962 (GVOBl. S. 237) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein vom 24.01.1950 (GVOBl. S. 25) wird folgende Satzung erlassen:

§ 1

Alle bebauten Grundstücke im Gebiet der Gemeinde Trappenkamp sind mit Hausnummern zu 
versehen. 
Die Nummern werden von der Gemeindeverwaltung festgelegt. Die Grundstückseigentümer 
haben die Nummernschilder anzubringen und zu unterhalten.

§ 2

(1) Die Hausnummernschilder sind emailliert mit weißer Nummernbeschriftung auf blauem 
Grund. Die Schilder sind 10 cm hoch und bei einstelligen Hausnummern 10 cm breit, bei 
zweistelligen Hausnummern 12 cm breit und bei dreistelligen Hausnummern 15 cm breit.

(2) Die Schilder sind in der Regel neben dem Hauseingang von der Straße gut sichtbar, bei 
mehr als 10 m tiefen Vorgärten neben dem Grundstückseingang an der Straße und bei 
Häusern mit Seiteneingang an der neben dem Zuweg zum Hauseingang straßenwärts 
gelegenen Hausecke anzubringen.

§ 3

Die Hausnummernschilder werden von der Gemeinde beschafft. Die Kosten sind von den 
Grundstückseigentümern zu tragen.

§ 4

Es soll jedoch dem Grundstückseigentümer unbenommen bleiben, das von der Gemeinde 
gelieferte Nummernschild durch ein anderes, gut lesbares, in einer Größe, wie in dieser 
Satzung festgehaltenes Nummernschild zu ersetzen, das in Form und Ausführung der 
Außenarchitektur des betr. Hauses entspricht. 

§ 5

Die vorstehende Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Die Veröffentlichung 
erfolgt ortsüblich durch Aushang. 

Trappenkamp, den 02.07.1964 Gemeinde Trappenkamp 
Der Bürgermeister

(Siegel)

Die Satzung ist am 06. Juli 1964 durch Aushang öffentlich bekanntgemacht worden. Sie ist 
damit am 07. Juli 1964 in Kraft getreten.
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